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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1977

Norm

ZPO §391 Abs3 C

Rechtssatz

Wenn der Gesetzgeber im § 391 Abs 3 ZPO die Fortsetzung der Verhandlung über die Gegenforderung anordnete,

dann kann dies nur so ausgelegt werden, daß es auf die Zahlung der Hauptforderung nach Rechtskraft des Teilurteiles

nicht ankommen sollte.
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